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Vorsorgeschutz

•	� bleibt unverändert, da keine Kapitalaus-
zahlung erfolgt.

•	� verändert sich erst bei einer allfälligen 
Pfandverwertung (mit den gleichen Fol-
gen eines Vorbezugs WEF).

Steuern

•	� werden nur bei einer Pfandverwertung 
fällig, da keine Kapitalauszahlung erfolgt.

Zustimmung des Pfandgläubigers

•	� wird für eine Barauszahlung des Sparka-
pitals benötigt.

•	� wird für die Auszahlung von Vorsorgeleis-
tungen benötigt.

•	� wird für die Auszahlung eines Teils des 
Sparkapitals infolge Scheidung benötigt.

Pfandverwertung

•	� wird auf Begehren des Pfandgläubigers 
durchgeführt (z.B. bei Zahlungsunfähig-
keit).

•	� wandelt die Verpfändung in einen Vorbe-
zug WEF um, da eine Kapitalauszahlung 
erfolgt.

•	� löst die gleichen Folgen wie ein Vorbezug 
für Wohneigentum WEF aus (Reduktion 
der Altersleistungen, Steuermeldung, 
Eintrag Veräusserungsbeschränkung im 
Grundbuch).

Wechsel der Vorsorgeeinrichtung

•	� löst eine Mitteilung über die Verpfändung 
an die neue Vorsorgeeinrichtung aus.

•	� löst eine Mitteilung an den Pfandgläubi-
ger aus.

Verpfändung

Antrag für eine Verpfändung

•	� muss für die Geltendmachung der Ver-
pfändung von Mitteln der beruflichen 
Vorsorge für Wohneigentum mit den not-
wendigen Unterlagen und Dokumenten 
bei der Pensionskasse BKW eingereicht 
werden.

•	� muss bei verheirateten oder in eingetra-
gener Partnerschaft lebenden Versicher-
ten vom Ehegatten oder eingetragenen 
Partner unterzeichnet werden. Die Un-
terschrift muss mittels Passkopie oder 
Kopie der Identitätskarte zu Kontrollzwe-
cken belegt werden.

Diese Ausführungen dienen nur Informa-
tionszwecken. Massgebend und rechtlich 
verbindlich sind die jeweils gültigen gesetz-
lichen und reglementarischen Grundlagen.

Eine Hypothek der Pensionkasse BKW

kann ebenfalls gewährt werden. Für die 
Beratung und Administration arbeitet die 
Pensionskasse BKW mit der Finovo AG 
zusammen. Das Angebot umfasst Fest-
zinshypotheken, variable Hypotheken und 
Saron-Hypotheken. Weitere Informatio-
nen finden Sie auf hypotheken.pkbkw.ch.
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